
Allgemeine Mietbedingungen der Ko-Mats GmbH 

1. Begriffsbes:mmungen 
1.1. „Vermieterin“ im Sinne dieser Bes:mmungen ist 
die Ko-Mats GmbH. 
1.2. „Mietsache“ bezeichnet nachfolgend alle von der 
Vermieterin zu Mietzwecken zur Verfügung gestellten 
GerätschaIen und Anlagen. Hierzu zählen insbeson-
dere Pumpen zur Grundwasserabsenkung oder Abwas-
serförderung nebst Zubehör. 
1.3. „Mieter“ ist jede Person oder jedes Unternehmen, 
die/das mit der Vermieterin eine Mietvereinbarung 
über eine Mietsache abschließt. 
1.4. „Betriebsgelände“ meint – wenn keine gesonderte 
Vereinbarung getroffen wird  - den im Handelsregister 
eingetragenen Sitz der Vermieterin. 
1.5. „Bes:mmungsort“ meint den Ort, an dem die 
Mietsache vereinbarungsgemäß eingesetzt werden 
soll. 
2. Allgemeines  
2.1. Diese Allgemeinen Mietbedingungen werden Ver-
tragsbestandteil jeder mit der Vermieterin getroffenen 
Mietvereinbarung.  
2.2. Abweichenden allgemeinen GeschäIsbedingun-
gen des Mieters wird hiermit auch für den Fall von Be-
stä:gungsschreiben und vorbehaltloser Zurverfügungs-
tellung der Mietsache widersprochen. 
2.3. Gegen Ansprüche des Anbieters kann der Kunde 
nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des 
Kunden unbestriZen oder rechtskräIig festgestellt ist. 
Ausgenommen von dem Aufrechnungsverbot sind An-
sprüche aus Gewährleistung oder der Übernahme einer 
Garan:e. 
2.4. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur gel-
tend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. 
2.5. Ohne ausdrückliche schriIliche Zus:mmung des 
Anbieters ist der Kunde nicht berech:gt, Forderungen 
aus der Vertragsbeziehung an DriZe abzutreten. Auf 
Verträge mit Verbrauchern findet Satz 1 keine Anwen-
dung, sofern es sich um auf Geld gerichtete Forderun-
gen des Kunden handelt. 
3. Mietzeit und Transport der Mietsache  
3.1. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, be-
ginnt die Mietzeit in dem Zeitpunkt, in dem die Mietsa-
che von der Vermieterin vereinbarungsgemäß auf ih-
rem Betriebsgelände zur Abholung / Verladung bereit-
gestellt worden ist und endet mit Rückgabe auf dem 
Betriebsgelände.  
3.2. Die Verladung und den Transport der Mietsache 
zum Bes:mmungsort hat der Mieter selbst auf eigene 
Gefahr und Kosten zu besorgen. Der Mieter ist dement-
sprechend auch für eine ordnungsgemäße Transportsi-
cherung verantwortlich. 
3.3. Sofern die Vermieterin an der Verladung beteiligt 
ist, erfolgt dies auf Kosten und Gefahr des Mieters. Der 
Mieter hat die Vermieterin von allen Ansprüchen 

DriZer im Zusammenhang mit einer mangelnden 
Transportsicherung freizuhalten. 
3.4. Sofern sich die Vermieterin im Einzelfall ausdrück-
lich zur Lieferung der Mietsache verpflichtet hat, be-
ginnt die Mietzeit, sobald die Mietsache dem Mieter 
an dem Bes:mmungsort angeboten worden ist. 
3.5. Den Parteien steht unbeschadet der sons:gen 
Vereinbarung das Recht zu, den Vertrag aus wich:gem 
Grund außerordentlich und fristlos zu kündigen. 
3.6. Ein wich:ger Grund, der eine außerordentliche 
Kündigung durch die Vermieterin rechcer:gt, liegt ins-
besondere vor, wenn,  

- der Mieter mit einem Betrag in Verzug gerät, 
der mindestens zwei vereinbarten Mieten ent-
spricht, 

- das Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Mieters eröffnet wird oder 

- andere wich:ge Gründe vorliegen, durch die 
eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für die 
Vermieterin nicht mehr zumutbar sind. 

3.7. Sowohl bei der Übergabe wie auch bei der Rück-
gabe der Mietsache werden dem Mieter Lieferscheine 
ausgestellt, die Bestandteil des Mietvertrages werden. 
3.8. FehlerhaIe Angaben in Lieferscheinen sind von 
dem Mieter unverzüglich nach Erhalt zu rügen, ande-
renfalls gelten die Lieferscheine auch ohne Gegen-
zeichnung als inhaltlich rich:g. 
4. Mietpreis  
4.1. Alle Mietangebote der Vermieterin sind freiblei-
bend. 
4.2. Der voraussichtliche Mietpreis ergibt sich aus dem 
jeweiligen Mietvertrag oder dem Angebot der Vermie-
terin und ist im Voraus zu begleichen, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart worden ist. Alle 
Preisangaben verstehen sich in Euro zzgl. der jeweils 
gül:gen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders gesetz-
lich vorgesehen. 
4.3. Wird die Mietzeit verlängert, schuldet der Mieter 
bis zu der tatsächlichen Rückgabe der Mietsache den 
vereinbarten Mietpreis entsprechend weiter. 
4.4. Gibt der Mieter die Mietsache bei Beendigung des 
Mietverhältnisses nicht vertragsgemäß an die Vermie-
terin heraus, schuldet er bis zur tatsächlichen Rück-
gabe der Mietsache eine Nutzungsentschädigung in 
Höhe des vereinbarten Mietpreises. Die Geltendma-
chung weiterer Ansprüche seitens der Vermieterin 
bleibt vorbehalten. 
4.5. Maßgeblich für die Berechnung des tatsächlichen 
Mietpreises sind im Zweifel die bei der Übergabe und 
Rückgabe der Mietsache ausgestellten Lieferscheine. 
4.6. Etwaige während der Mietzeit entstehende War-
tungskosten werden gesondert berechnet. Ziffer 4.1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
4.7. Der Mieter ist verpflichtet, auf Anforderung vor 
Mietbeginn eine von der Vermieterin festzusetzende 
Kau:on bei der Vermieterin zu hinterlegen. Die Kau:on 
dient zur Sicherung etwaiger Ansprüche der 



Vermieterin gegen den Mieter und wird zurückgezahlt, 
soweit bei der Rückgabe der Mietsache keine Bean-
standungen vorliegen. Der Vermieterin steht hierfür 
eine angemessene Prüffrist zu. 
5. Versicherung / HaIung des Mieters  
5.1. Der Mieter haIet für sämtliche Schäden, die wäh-
rend der Mietzeit an der Mietsache entstehen, es sei 
denn, der Schaden beruht auf einer gewöhnlichen Ab-
nutzung der Mietsache bei vertragsgemäßem Ge-
brauch. 
5.2. Der Mieter verpflichtet sich, die Vermieterin von 
Ansprüchen DriZer freizuhalten, die durch den Betrieb 
der Mietsache während der Mietzeit verursacht wor-
den sind. Die Freihaltung umfasst auch die Kosten der 
Rechtsverteidigung. 
6. Pflichten des Mieters  
6.1. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache vor 
Überbeanspruchung und der Nutzung durch DriZe 
oder Eingriffen DriZer in jeder Weise zu schützen. 
6.2. Während der Mietzeit hat der Mieter für die sach- 
und fachgerechte Handhabung, rechtzei:ge Wartung 
und Pflege der Mietsache Sorge zu tragen und insbe-
sondere die Bedienungshinweise und VorschriIen zu 
beachten. Wartungs- und Pflegekosten sind während 
der Mietzeit von dem Mieter zu tragen. 
6.3. Der Mieter hat auIretende Mängel und Störungen 
sowie notwendig werdende Reparaturen für die Erhal-
tung der BetriebsbereitschaI der Mietsache un-
verzüglich der Vermieterin schriIlich anzuzeigen. Än-
derungen und Reparaturen an der Mietsache dürfen 
ausschließlich von der Vermieterin oder einem von ihr 
BeauIragten vorgenommen werden. 
6.4. Der Mieter hat die Vermieterin über Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen in die Mietsache oder sons:ge 
Einwirkungen auf die Mietsache, wie z.B. Diebstahl 
oder Untergang, unverzüglich schriIlich zu unterrich-
ten. 
7. HaIung der Vermieterin  
7.1. Die Nutzung der Mietsache erfolgt grundsätzlich 
auf eigene Gefahr. 
7.2. Die Vermieterin, ihre Vertreter, Mitarbeiter und Er-
füllungsgehilfen (nachfolgend nur gemeinsam als „Ver-
mieterin“ bezeichnet) haIen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausschließlich für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit, es sei denn, es handelt sich um die Haf-
tung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
Schadenersatzansprüche wegen Übernahme eines Be-
schaffungsrisikos oder einer Garan:e. 
7.3. Die HaIung der Vermieterin ist außer bei grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Vertragsverletzung der 
Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vernünIiger-
weise vorhersehbaren vertragstypischen Schaden be-
grenzt. 
7.4. Außer bei vorsätzlicher Vertragsverletzung haIet 
die Vermieterin nicht für entgangenen Gewinn, ausge-
bliebene Einsparungen, miZelbare Schäden und/oder 
Folgeschäden. 

7.5. Von den vorgenannten HaIungsbeschränkungen 
bleibt die HaIung der Vermieterin wegen schuldhaIer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit unberührt. 
8. Rückgabe der Mietsache  
8.1. Die Vermieterin ist bei Beendigung des Mietver-
hältnisses berech:gt, die Mietsache sofort herauszu-
verlangen. 
8.2. Der Mieter ist bei Beendigung grundsätzlich dazu 
verpflichtet, die Mietsache im vertragsgemäßen Zu-
stand auf dem Betriebsgelände der Vermieterin abzu-
liefern, sofern nicht die Abholung von dem Bes:m-
mungsort durch die Vermieterin ausdrücklich verein-
bart worden ist. 
8.3. Unbeschadet der vorstehenden Regelung hat der 
Mieter auf Verlangen der Vermieterin nach erfolgloser 
Fristsetzung für die Herausgabe den Zugang zu der 
Mietsache und den Abtransport durch die Vermieterin 
oder einen BeauIragten zu ermöglichen. Der Mieter 
räumt der Vermieterin bzw. einer von dieser BeauIrag-
ten dazu bereits jetzt ausdrücklich ein ZutriZs- und Zu-
griffsrecht ein. Er gestaZet der Vermieterin bzw. einem 
von dieser BeauIragten, das entsprechende Grund-
stück oder Gebäude, in dem sich die Mietsache befin-
det, zu betreten und die Mietsache abzuholen. Steht 
dem Mieter das Hausrecht nicht zu, hat er dafür Sorge 
zu tragen, dass die Vermieterin bzw. ein von dieser Be-
auIragter die Befugnis erhält, das Grundstück oder Ge-
bäude zur Ausübung des Rückholrechts zu betreten. 
Die Kosten für eine etwaige Demontage sowie den 
Transport der Mietsache gehen zu Lasten des Mieters. 
Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch die 
Vermieterin bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
9. Schlussbes:mmung  
9.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des inter-
na:onalen Privatrechts.  
9.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Strei-
:gkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB 
oder dem zugrunde liegenden Vertrag ist der Sitz des 
Anbieters, sofern es sich bei dem Vertragspartner um 
ein Unternehmen, eine juris:sche Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen handelt. 
9.3. Sollten einzelne Bes:mmungen dieser Bedingun-
gen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bes:mmungen hierdurch nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bes:mmung 
triZ eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen 
Bes:mmung angestrebten Zweck möglichst nahe 
kommt. 
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